
 
 

Informationen für Arbeitgeber – Zahlen und Daten ab 1. Januar 2023 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie über die Änderungen zum Jahreswechsel bei Ihrer Beitragszahlung informie-

ren. 

 

Anpassung Zusatzbeitrag 

Infolge steigender Ausgaben für die medizinische Versorgung unserer Versicherten passen 

wir unseren Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2023 auf 1,40 % an. Der durchschnittliche Zu-

satzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt laut Bundesgesundheitsministe-

rium auf 1,60 % im neuen Jahr.  

Die Versicherten der Bertelsmann BKK profitieren somit auch 2023 von einem Preisvorteil. 

Gleiches gilt für die Arbeitgeber. Für Höchstbeitragszahler beträgt die Differenz im Ver-

gleich zum durchschnittlichen Beitragssatz rund 120 € – die jeweils zur Hälfte auf den Ver-

sicherten und den Arbeitgeber entfallen. 

„Wir haben bereits in diesem Jahr mittels Beitragssenkung Rücklagen abgebaut und an 

unsere Kunden zurückgegeben. Dies setzen wir 2023 fort. Auch im neuen Jahr erheben wir 

mit nur 1,40 % einen Zusatzbeitrag, der leicht unter den zu erwartenden Ausgaben liegen 

wird. Alle Mehrleistungen bleiben zudem in vollem Umfang bestehen,“ erläutert Thomas 

Johannwille, Vorstand der Bertelsmann BKK. 

 

Arbeitslosenversicherung 

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird ab dem 01.01.2023 von 2,40 % auf 2,60 % 

erhöht. 
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Bertelsmann BKK Montag bis Freitag 8:00 - 17:00 Uhr Bankverbindung 
Kranken- und Pflegeversicherung Fon +49 (0)5241 80-74000 Commerzbank AG 
Carl-Miele-Str. 214 Fax +49 (0)5241 80-74140 IBAN DE73 4784 0065 0158 0950 00 
33311 Gütersloh service@bertelsmann-bkk.de Sparkasse Gütersloh 
IK 103 725 342 www.bertelsmann-bkk.de IBAN DE66 4785 0065 0001 2312 32 

Datenschutzhinweis: Der Schutz Ihrer Daten genießt bei uns höchste Priorität. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu 
Ihren Rechten finden Sie unter www.bertelsmann-bkk.de/datenschutz. Für die Zusendung per Post rufen Sie uns bitte an. 



 
 

 

Senkung Insolvenzgeldumlage 

Der Beitragssatz zur Insolvenzgeldumlage wird ab dem 01.01.2023 von 0,09 % auf 0,06 % ge-

senkt. 

 

Umlagesätze 

Die Beitragssätze zu unseren Umlageversicherungen passen wir wie folgt den Ausgaben an: 
 

Umlage ab dem 01.01.2023 Beitragssatz 

U1 
 

Erstattung der Aufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit 
- Erstattungssatz 70 % 

2,40 % 
 

U2 
 

Erstattung der Aufwendungen bei Mutterschaft 
- Erstattungssatz 100 % bei Mutterschutzfrist 
- Erstattungssatz 120 % bei Beschäftigungsverbot 

0,35 %        
 
 

 

Neue Dauerbeitragsnachweisungen für 2023 

Sofern Sie mit Dauerbeitragsnachweisungen arbeiten, reichen Sie uns bitte für den Beitrags-

monat Januar 2023 sowie bei jeder Änderung einen neuen Dauerbeitragsnachweis ein, da Ihr 

bisheriger Dauerbeitragsnachweis mit dem 31. Dezember 2022 seine Gültigkeit verliert. 

 

Einrichtung eines neuen Arbeitgeberkontos 

Ab dem 01.01.2023 wird das neue elektronische Verfahren zur Eröffnung eines Arbeitgeberbei-

tragskontos eingeführt. Nach erstmaliger Vorlage einer DEÜV-Anmeldung oder eines Beitrags-

nachweises fordert die Krankenkasse den Arbeitgeber elektronisch auf, die notwendigen Daten 

elektronisch zurückzumelden. Inhalt dieser Meldung ist z. B. ein Abrechnungsdienstleister oder 

ein SEPA-Lastschriftmandat. 

Da allerdings noch nicht alle Entgeltabrechnungsprogramme zum 01.01.2023 das elektronische 

Verfahren implementiert haben, wurde eine Übergangsfrist bis zum 30.06.2023 eingeräumt. 

 

Zahlen und Daten 

Weitere Informationen zu Änderungen in der Sozialversicherung sowie die aktuellen Beitrags-

sätze der Bertelsmann BKK finden Sie online unter www.bertelsmann-bkk.de/arbeitgeber 

oder wenden Sie sich an unser Service-Team Arbeitgeber. Wir sind gern für Sie da. 

 

Sofern Sie einen Steuerberater mit der Gehaltsabrechnung beauftragt haben, leiten Sie 

dieses Schreiben bitte unbedingt weiter.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2023 und freuen uns auf eine weiterhin gute Zu-

sammenarbeit mit Ihnen.  

 

Freundliche Grüße 

 

Ihr Service-Team Arbeitgeber 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


